Rechnungsprüfungskommission








Bewilligung eines Objektkredites für die Erstellung der Mischwasserkanalisation sowie der Beleuchtung in der oberen Wallisellerstrasse                             K 1.1.3








1. Ausgangslage





Die bestehenden Kanalisationen sind nicht in der Lage, die Grundstücke in der ersten Bautiefe entlang der oberen Wallisellerstrasse zu entwässern. Bereits im Stadtrats-Beschluss Nr. 350 vom 4. November 1997 wurde darauf hingewiesen, dass diese Grundstücke im baurechtlichen Sinne nicht als baureif erschlossen gelten. Rechtsanwalt Robert Wolf, Zürich, gelangte zur Ansicht, dass es sich bei der oberen Wallisellerstrasse und der dazugehörigen Kanalisation um Anlagen der Groberschliessung handelt und die Erstellung somit der Stadt Opfikon obliegt.





Die Stadt Opfikon als Eigentümerin einer grossen Bauparzelle an der oberen Wallisellerstrasse (Zibert) hat für das Grundstück einen Kaufinteressenten gefunden. Um dieses Grundstück verkaufen zu können, muss die Erschliessung sichergestellt sein. Es ist vorgesehen, die Baureife der erwähnten Grundstücke durch den Bau einer neuen Kanalisation in der oberen Wallisellerstrasse zu erlangen.





2. Projekt





2.1 Neubau Kanalisation





Das vorliegende Projekt umfasst den Neubau der Kanalisation in der oberen Wallisellerstrasse im Abschnitt vom projektierten Rebweg bis zur Grätzlistrasse. Damit alle Parzellen mit einer Freispiegelleitung angeschlossen werden können, muss der neue Kanal auf einer Tiefe von 4.30-5.50 m verlegt werden. Die Leitungsdimension ist so ausgelegt, dass die heutige Reservezone bei einer allfälligen, späteren Einzonung ebenfalls angeschlossen werden kann. Daraus ergeben sich Durchmesser von 300-700mm und ein Gefälle von 5-30 Promille. Der Kanal wird mit asbestfreien Etertub-Leitungen erstellt. Die Lebensdauer beträgt rund 70 Jahre.





Im Bereich des Grundstückes Kat.-Nr.7763 bilden sich bei Starkregen immer wieder grosse Seen. Steigt der Wasserspiegel stark an, so werden die Liegenschaften obere Wallisellerstrasse 68 und 70 über die Strasse hinweg überflutet. Bei der oberen Wallisellerstrasse 48 entleert sich der See über das Gebiet des Quartierplans Halden II, bzw. im Bereich der geplanten Fusswegverbindung Halden- bis obere Wallisellerstrasse (Rebweg). Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Kanalisationsleitung kann dieser unhaltbare Zustand mit relativ einfachen Mitteln verbessert werden. (siehe Antrag des Stadtrates vom 20. April 1999.)





�
2.2 Strassenbeleuchtung





Für die Beleuchtung werden auf der gesamten Länge Leerrohre verlegt. Die Kandalaber werden vorläufig nur im Bereich der bestehenden Häuser erstellt.





Auf einen Ausbau der Strasse wird zum heutigen Zeitpunkt aus Kostengründen verzichtet, da die vorhandene Dimensionierung für die gegenwärtige Nutzung ausreicht. Da die verschiedenen Werkleitungen beinahe die ganze Strassenbreite belegen, wird der Belag innerhalb der vermarkten Breite komplett neu eingebracht. Die Lebensdauer des Belages wird somit gegenüber heute stark verbessert.





3. Kosten





3.1 Gesamtbaukosten





Die Baukosten betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 11. März 1999 brutto 


Fr. 1'450'000.--. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Teilbaukosten zusammen:


 


Kanalisation (exkl. MWST)                                                            Fr. 1'350'000.--


Beleuchtung (inkl.  MWST)                                                            Fr.    100'000.--





Total Gesamtkosten                                                                         Fr. 1'450'000.-





Die bisher aufgelaufenen Projektierungskosten sind in den Gesamtbaukosten enthalten. Der Finanzbedarf ist in den Voranschlag der Investitionsrechnung 2000 aufzunehmen.





3.2 Beiträge





An die Kosten für die Erstellung der Kanalisation werden weder Staats- noch Bundesbeiträge ausgerichtet.


 


Das Verfahren für die allfällige Erhebung von Mehrwertsbeiträgen der Anstösser richtet sich nach der Beitrags- und Gebührenverordnung für Abwasser der Stadt Opfikon vom 2. Februar 1987.





3.3 Kapitalfolgekosten





Gemäss § 37 des Kreisschreibens über den Gemeindehaushalt beträgt der Richtwert der jährlichen Kapitalfolgekosten (Abschreibung und Verzinsung) mindestens 10% der Netto-Investitionskosten. Diese Richtlinie gilt für den Teilbereich Beleuchtung. Die jährlichen Kapitalfolgekosten für die Kanalisation werden jeweils dem Konto Abwasserbeseitigung der Laufenden Rechnung belastet. Diese Aufwendungen sind durch Kanalisationsanschlussgebühren gedeckt und belasten den Gemeindehaushalt nicht.





�
4. Werkleitungen





Die Werkleitungen, bestehend aus der Niederspannungskabelanlage SR- Beschluss Nr. 94, vom 20.4.99, dem Neubau der Trink- und Löschwasserleitung sowie dem Ersatz der Quellwasserleitung bilden Bestandteile separater Projekt- und Kreditvorlagen. Die gesamten Baukosten betragen:





Kosten für Werkleitungen (exkl. MWST)                                      Fr.   740'000.-


Kosten für Kanalisation und Beleuchtung                                      Fr.1'450'000.-





Total                                                                                                Fr.2'190'000.-





5. Terminprogramm





Der Bauvorgang wird mit allen Werkleitungsarbeiten koordiniert. Ohne witterungsbedingte Unterbrüche kann mit einer Gesamtbauzeit von rund 7 Monaten gerechnet werden. Der Bau ist im Jahre 2000 vorgesehen.





6. Stellungnahme der RPK





Mit der vorliegenden Projektvorlage (und denjenigen der Städtischen Werke) kommt die Stadt Opfikon ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, die Erschliessung der oberen Wallisellerstrasse rechtlich und finanziell sicherzustellen. Ohne diesen Kanalbau könnte die Stadt Opfikon das Grundstück Kat. Nr. 8281 im Zibert nicht wie im vorliegenden Kaufvertrag  vereinbart verkaufen,  da dieses Grundstück im baurechtlichen Sinn zur Zeit als nicht erschlossen einzustufen ist. Der Buchwert jedoch basiert auf erschlossenem Bauland.


Im Uebrigen ist darauf hinzuweisen, dass dieser Kredit im Finanzplan 1998-2002 nicht enthalten ist.





7. Antrag





Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat einstimmig (5:0) den Objektkredit im Gesamtbetrag von brutto Fr. 1'450'000.- für die Erstellung der Misch-


wasserkanalisation sowie der Beleuchtung im Bereich der oberen Wallisellerstrasse zu bewilligen.








Referent vor dem Gemeinderat:                      Erich Weidmann








Opfikon, den 01. September 1999                 Die Rechnungsprüfungskommission





                                                                      Der Präsident          Ein Mitglied








                                                                      Fritz Stoll                 Erich Weidmann


